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Sehr  █████ ██████

auf lhren  Antrag  auf rnformationszuga  ng vom 28. Dezember  2021 um  übersendung  der
Begteitdokumente (Antage  2) zur DSFA  zum  digitalen  coVrD-Zertifikat  und der  damit ver_
bundenen  Vera rbeitu  ngstätigkeiten ergeht folgender Bescheid:

1. lch  gebe  lhrem  Antrag  teilweise  statt.

2. Gebühren  werden nicht  erhoben.

Begründung:

l. Mit  E-Mail vom  28. Dezember  202lbeantragen  Sie nach  § 1 rnformationsfreiheitsgesetzdie Übersendung  der oben  genannten  Unterlagen.

Hinsichtlich der  Begreitdokumente  1-3  tehne  ich  rhren Antrag  nach  §  3 Nr. 4 rFG ab, da die
lnformation  einer  durch  die  Allgemeine  Verwaltungsvorsch rift zum  materiellen  und  orga-nisatorischen 

 schutzvon  Versch lusssachen  geregelten  Geheimhaltungs-  od  er Vertraulich-
keitspfticht  unterliegt.
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eeror,,  lnformationsfreiheitsgesetz (lFG)

oez,c  Begleitdoku mente  (Anlage  2)  zu: "DSFA zum  digitalen coVlD-Zertifikat  der EU und den
damit verbundenen  Vera rbeitu  ngstätigkeiten"  [#236345]
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Die  Begleitd  oku  mente  6-8 sind in der  jeweils hier  vorliegenden  Version ats Anlage  beige-

fügt.  Das  RKI  weist  darauf  hin, dass  das Handbuch zum Zertifikatsservice (Anlage 4  +5)  ist

in der  aktuetlsten  Version  des  Dokuments  frei auf der  Website  verfügbar  ist:

Hinsichtlich  des  Handbuchs  weise ich lhren  Antrag nach  §  9 Abs.  3 IFG ab.

ll. Es handett  sich  um eine  einfache  Auskunft  im Sinne  des  § 10  Abs.  l Satz  2 lFG, so dass
Gebühren nicht  erhoben  werden.

Rechtsbehelfsbeleh run g

Gegen  diesen Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach Bekanntgabe  Widerspruch  bei

dem Bu  nd esbeauftragten  für  den Datenschutz  und die lnformationsfreiheit  in Bonn  erho-

ben werden.

Mit freu enG rü  ßen
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